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Vorzeitiger Ferienantritt 
 
Liebe Eltern, 
 
immer wieder kommt es zu Anfragen, ob Kinder vor Beginn der Schulferien 
beurlaubt werden können. 
 
Wir müssen darauf hinweisen, dass die Schulen laut Schulgesetz 
grundsätzlich keine Beurlaubung für eine Reise außerhalb der Ferien 
gewähren dürfen. Begründete, dringende Ausnahmefälle sind z.B. 
Eheschließungen direkter Angehöriger oder Todesfälle in der Familie. 
 
Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, dass Krankmeldungen Ihrer Kinder 
unmittelbar vor oder nach einem Ferienabschnitt oder an Brückentagen 
immer zwingend durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung zu belegen 
sind. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrea Rist  
Geschäftsführende Schulleitung der Meckenbeurer Schulen 
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